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Amtsblatt
für den Landkreis Elbe-Elster

Amtliche Bekanntmachungen des Landkreises Elbe-Elstern
Sitzungsplan für den Zeitraum 1. April 2016 
bis 30. April 2016
Die Sitzungen des Kreistages des Landkreises Elbe-Elster 
und seiner Ausschüsse finden zu folgenden Terminen statt:
07.04.2016 Ausschuss für Familie, Soziales und Ge-

sundheit
  Arbeitslosenservice-Einrichtung Herzberg, 

Lugstraße 3 in 04916 Herzberg/Elster
  Beginn: 17:00 Uhr
11.04.2016 Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport
  Sitzungszimmer 137, Ludwig-Jahn-Straße 

2 in 04916 Herzberg (Elster)
  Beginn: 17:00 Uhr
12.04.2016 Jugendhilfeausschuss
  Sitzungszimmer 137, Ludwig-Jahn-Straße 

2 in 04916 Herzberg (Elster)
  Beginn: 17:00 Uhr
13.04.2016 Ausschuss für Kreisentwicklung, Land-

wirtschaft und Umwelt
  Sitzungszimmer 137, Ludwig-Jahn-Straße 

2 in 04916 Herzberg (Elster)
  Beginn: 17:00 Uhr
20.04.2016 Werksausschuss Kreisstraßenmeisterei
  Betriebsteil Elsterwerda, Dresdener Straße 

13 in 04910 Elsterwerda
  Beginn: 16:00 Uhr
25.04.2016 Kreisausschuss
  Sitzungszimmer 137, Ludwig-Jahn-Straße 

2 in 04916 Herzberg (Elster)
  Beginn: 17:00 Uhr

(Änderungen bleiben vorbehalten)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Kreistagsbüro unter der 
Telefonnummer 03535 46-1212. Die Tagesordnung zu den Sit-
zungen entnehmen Sie bitte dem Internet unter www.landkreis-
elbe-elster.de Rubrik Verwaltung Online; Kreistag/Kalender.

Vorprüfung zur Feststellung der 
UVP-Pflicht für das Bauvorhaben 
Ersatzneubau Wehr Würdenhain 
in der Großen Röder 

Bekanntmachung des Landkreises Elbe-Elster,  
Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz, 
vom 11.03.2016
Der Ersatzneubau des Wehres in der Großen Röder bei Würden-
hain unterliegt gemäß Nr. 13.6.2 der Anlage 1 des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) der Verpflichtung zur 
Durchführung einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles im 
Sinne des § 3c UVPG durch die zuständige Behörde.
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist durchzuführen, wenn 
das Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde auf-
grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der 
Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteili-
ge Umweltauswirkungen haben kann.

Nach Prüfung dieser Kriterien kommt die untere Wasserbehörde 
zu dem Ergebnis, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist. 

Diese Entscheidung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 3a 
UVPG). Die Begründung dieser Entscheidung und die ihr zu-
grunde liegenden Unterlagen können nach vorheriger telefoni-
scher Anmeldung während der Dienstzeiten im Landkreis Elbe-
Elster, Amt für Bauaufsicht, Umwelt und Denkmalschutz, Untere 
Wasser-, Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde, Nordpro-
menade 4a, 04916 Herzberg, eingesehen werden. 

Grundstück: Würdenhain, An der Alten Röder
Gemarkung: Würden- Würden- Würden- Würden-
 hain hain hain hain
Flur: 1 1 1 3
Flurstück: 105 3 104 234/3
Vorhaben: Ersatzneubau Wehr Würdenhain mit Schalthaus 

Große Röder 
 Az. 01200-15 
Antragsteller: Gewässerverband „Kleine Elster - Pulsnitz“, Fins-

terwalder Straße 32a, 03249 Sonnewalde

Rechtsgrundlagen 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. 
I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2490)

Frank George
Amtsleiter

Ende der amtlichen Bekanntmachungen  
des Landkreises Elbe-Elster

Das nächste Amtsblatt erscheint am 6. April 2016. Abgabe-
termin für Veröffentlichungen ist der 1. April 2016, bis spätes-
tens 10 Uhr beim Landkreis Elbe-Elster, Pressestelle, Ludwig-
Jahn-Straße 2 in 04916 Herzberg. E-Mail: amtsblatt@lkee.de
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